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Schulabschluss mit Abitur
mit Abitur kann auf direktem Wege die FH oder die Universität besucht werden Schulabschluss ohne Abitur

Maler- und  
Lackierermeister*in/

Bachelor 
 Professional

Staatl. gepr.  
Techniker*in

Fachrichtungen:  
Anwendungstechnik,

Korrosionsschutz, 
Gestaltung, 

Betriebswirtschaft

Staatl. gepr.  
Betriebsmanager*in

techn. & kfm. 
 Fachwirt*in

Fachhochschule:  
Duales Bachelorstudium

Fachrichtung: Innenausbau inkl. Ausbildung Maler und Lackierer*in 
Triales Bachelorstudium

Fachrichtung: Handwerksmanagement  
inkl. Abschluss Maler- und Lackierermeister*in

Reguläre Ausbildung:  
Maler und Lackierer*in mit 5 Fachrichtungen:

Gestaltung und Instandhaltung | Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik | Kirchenmalerei und Denkmalpflege 
Bauten- und Korrosionsschutz | Ausbautechnik und Oberflächengestaltung

Universität:  
Masterstudium

Chemieingenieurwesen Farbe und Lack | Bauingenieurwesen | Innenarchitektur | Kunstmalerei

gepr. Betriebswirt*in (HWO1) gepr. Restaurator*in im Handwerk (HWO1)

Vorarbeiter*in im  
Maler- und Lackiererhandwerk

Baustellenleiter*in im  
Maler- und Lackiererhandwerk

Betriebsassistent*in  
im Handwerk

Ausbilder*in  
im Handwerk

gepr. Fachleute für  
kfm. Betriebsführung (HWO1)

Information
Für das selbständige Führen eines 

Malerbetriebes ist nach Handwerks-
ordnung (§1, Abschnitt 2) die 
Meisterprüfung oder eine der 

Meisterprüfung gleichwer-
tige Prüfung (bspw. der 

staatlich geprüfte 
Techniker) er-

forderlich.

Die hier beispielhaft genannten Bildungsabschlüsse mit den Zuordnungen nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dienen lediglich der Veranschaulichung 
von Aufstiegsqualifikationen im Maler- und Lackiererhandwerk. | 1 gem. Fortbildungsprüfung der Handwerksordnung


